Der Weg aus der Schuldenspirale

Immer mehr Menschen geraten durch widrige Umstände völlig unverschuldet in eine finanzielle Notlage, die dem Betroffenen jedes positive Lebensgefühl nimmt. Der Druck durch Gläubiger, den wachsenden Schuldenberg und die massiven Einschränkungen, die damit zusammenhängen, führt dazu, dass viele betroffene Schuldner resignieren. 

Seit 1999 hat der Gesetzgeber daher die Möglichkeit geschaffen, sich von diesen Schulden auf relativ einfachem Wege zu befreien. Bundesweit wird geschätzt, dass ca. 3 Millionen überschuldete Haushalte existieren. Ziel des Gesetzgebers war es, mit Schaffung des Verbraucherinsolvenzverfahrens diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit einem formellen Verfahren von diesen Schulden zu befreien.

Herr Rechtsanwalt Uwe Werner aus der Kanzlei Werner & Knop wird seit Jahren von mehreren Amtsgerichten als Insolvenzverfahren und Treuhänder eingesetzt. Erfahrene Insolvenzsachbearbeiter stehen zur Verfügung, um den Weg aus der Schuldenspirale zügig zu gehen. 

Folgende Leistungen werden von uns angeboten:

-
Aufbereitung der Daten

-
Rechtliche Überprüfung und Korrektur des Insolvenzantrages

-
Fertigung des Insolvenzantrages

-
Beantragung von Restschuldbefreiung / Verfahrenskostenstundung

-
Einreichung des Insolvenzantrags / Bearbeitung gerichtlicher Anfragen

-
Ausarbeitung eines Schuldenbereinigungsplanes / Durchführung des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren / Bescheinigung über den Verlauf des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens

Kosten:

Die Bezahlung unserer Tätigkeiten ist auf zwei Arten möglich:

1.

Verbrauchern steht bundesweit für die Vorbereitung des Verbraucherinsolvenzverfahrens bei geringem Einkommen eine Beratungshilfe durch den Staat zu. 

Der Antrag ist beim Rechtspfleger des Amtsgerichtes, welches für ihren Wohnsitz zuständig ist, zu stellen.
Der Rechtspfleger prüft, ob Beratungshilfe gewährt werden kann. Hinzuweisen ist darauf, dass zwar der Gesetzgeber verpflichtet ist, nach dem Grundgesetz jedem deutschen Staatsbürger den Zugang zu den Gericht zu ermöglichen. Insoweit wurde die Institution der Beratungshilfe geschaffen. Allerdings schränkt die Rechtsprechung inzwischen durch eine restriktive Auslegung des § 1 Beratungshilfegesetz die Gewährung von Beratungshilfe ein. Bei einigen Gerichten wird daher Beratungshilfe nur im Härtefall gewährt. Andere Gerichte folgen dieser Auffassung nicht. Deshalb ist beim zuständigen Amtsgericht nachzufragen, ob für die Durchführung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens Beratungshilfescheine ausgestellt werden. Sofern ein Härtefall vorliegt (bsp. Wartezeit bei den Wohlfahrtsverbänden unzumutbar) wird ein Beratungshilfeschein ausgestellt. Wird kein Beratungshilfeschein gewährt, muss die Beratungsgebühr selbst bezahlt werden. 

Alternativ kann man selbstverständlich zu einer der öffentlichen Schuldnerberatungsstellen gehen. Die Beratung ist dort zwar umsonst, aber die Beartungszeit vom ersten Gespräch bis zur Einreichung des Antrags beträgt teilweise zwischen sechs und zwölf Monaten, wenn nicht sogar länger.

Wenn man dabei zusätzlich bedenkt, dass die Anwälte zum einen ohne Wartezeiten und weitaus sorgfältiger und umfassender zu dem Insolvenzverfahren und dessen Notwendigkeit beraten können, dürfte die Investition auf jeden Fall gerechtfertigt sein. In anspruchsvollen Fällen, wie z.B. vorheriger Selbständigkeit oder Immobilienbesitz sind Schuldnerberatungsstellen außerdem oft schnell überfordert.

2.

Unsere Gebühren:

Bis zu 5 Gläubiger
300,00 €

6 bis 10 Gläubiger
450,00 €

11 bis 16 Gläubiger
580,00 €

17 bis 25 Gläubiger
700,00 €

26 bis 50 Gläubiger
799,00 €

Bei diesen Gebühren handelt es sich um die Gebühren für die oben genannten Leistungen. Es wird garantiert, dass weitere Gebühren nicht erhoben werden. Wir sehen uns solange in der Pflicht, bis das Insolvenzverfahren endgültig eröffnet ist. 

- Uwe Werner -

   Rechtsanwalt

